
KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 31. Oktober 2008

zur Durchführung der Richtlinie 2006/88/EG des Rates in Bezug auf Überwachungs- und
Tilgungsprogramme sowie auf den Seuchenfreiheitsstatus von Mitgliedstaaten, Zonen und

Kompartimenten

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2008) 6264)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2009/177/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 2006/88/EG des Rates vom 24. Okto
ber 2006 mit Gesundheits- und Hygienevorschriften für Tiere in
Aquakultur und Aquakulturerzeugnisse und zur Verhütung und
Bekämpfung bestimmter Wassertierkrankheiten (1), insbesondere
auf Artikel 44 Absatz 1 Unterabsatz 1, Artikel 44 Absatz 2
Unterabsatz 1, Artikel 44 Absatz 3, Artikel 49 Absatz 1, Arti
kel 50 Absatz 2 Buchstabe a, Artikel 50 Absatz 3, Artikel 51
Absatz 2, Artikel 59 Absatz 2, Artikel 61 Absatz 3 und Arti
kel 64,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie 2006/88/EG enthält Mindestpräventivmaß
nahmen zur Verbesserung der Sensibilisierung der zu
ständigen Behörden, der Betreiber von Aquakulturanlagen
und anderer Beteiligter für Erkrankungen von Tieren in
Aquakulturanlagen und ihrer Vorbereitung auf den Seu
chenfall sowie Mindestbekämpfungsmaßnahmen für den
Fall des Verdachts auf bestimmte Wassertierkrankheiten
oder des Ausbruchs einer Seuche. Mit ihr wird die Richt
linie 91/67/EWG des Rates vom 28. Januar 1991 betref
fend die tierseuchenrechtlichen Vorschriften für die Ver
marktung von Tieren und anderen Erzeugnissen der
Aquakultur (2) mit Wirkung vom 1. August 2008 aufge
hoben und ersetzt.

(2) Gemäß Artikel 44 Absatz 1 der Richtlinie 2006/88/EG
erstellen Mitgliedstaaten, in denen keine Infektionen be
kannt sind, die aber nicht für frei von einer oder mehre
ren der nicht exotischen Krankheiten im Sinne von An
hang IV Teil II dieser Richtlinie erklärt wurden, zur Erlan
gung des Seuchenfreiheitsstatus für eine oder mehrere
dieser Krankheiten ein Überwachungsprogramm und le
gen dieses nach dem Regelungsverfahren zur Genehmi
gung vor.

(3) Betrifft das Überwachungsprogramm jedoch einzelne
Kompartimente oder Zonen, die weniger als 75 % des

Hoheitsgebiets des betreffenden Mitgliedstaats ausma
chen, und besteht die Zone oder das Kompartiment aus
einem Wassereinzugsgebiet, das nicht mit anderen Mit
gliedstaaten oder Drittländern geteilt wird, so ist gemäß
Artikel 44 Absatz 1 der Richtlinie 2006/88/EG ein ande
res Verfahren — das auch Musterformulare zur Vorlage
beim Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette und
Tiergesundheit (nachstehend „Ausschuss“) einschließt —

nach Artikel 50 Absatz 2 der Richtlinie 2006/88/EG zu
befolgen.

(4) Gemäß Artikel 44 Absatz 2 der Richtlinie 2006/88/EG
legt ein Mitgliedstaat, in dem bekanntermaßen eine Infek
tion mit einer oder mehreren der in Anhang IV Teil II
dieser Richtlinie aufgelisteten nicht exotischen Krankhei
ten vorliegt und der ein Tilgungsprogramm für eine oder
mehrere dieser Krankheiten erstellt, dieses Programm
nach dem Regelungsverfahren zur Genehmigung vor.

(5) Mitgliedstaaten, die den Seuchenfreiheitsstatus in Bezug
auf eine oder mehrere der in Anhang IV Teil II der Richt
linie 2006/88/EG aufgelisteten nicht exotischen Krank
heiten für ihr gesamtes Hoheitsgebiet gemäß Artikel 49
Absatz 1 dieser Richtlinie erlangen möchten, müssen den
entsprechenden Nachweis nach dem Regelungsverfahren
vorlegen.

(6) Gemäß Artikel 50 Absatz 1 der Richtlinie 2006/88/EG
kann ein Mitgliedstaat eine Zone oder ein Kompartiment
innerhalb seines Hoheitsgebiets unter bestimmten Bedin
gungen für frei von einer oder mehreren der nicht exoti
schen Krankheiten im Sinne von Anhang IV Teil II dieser
Richtlinie erklären. Die betreffenden Mitgliedstaaten legen
die Erklärung dem Ausschuss nach dem in Absatz 2
dieses Artikels festgelegten Verfahren vor.

(7) Umfasst diese Zone oder dieses Kompartiment mehr als
75 % des Hoheitsgebiets des Mitgliedstaats oder besteht
die Zone oder das Kompartiment aus einem mit einem
anderen Mitgliedstaat oder einem Drittland geteilten Was
sereinzugsgebiet, so wird gemäß Artikel 50 Absatz 3 der
Richtlinie 2006/88/EG das in Artikel 50 Absatz 2 dieser
Richtlinie genannte Verfahren durch das Regelungsverfah
ren ersetzt.
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(8) Es sind ausführliche Bestimmungen erforderlich, die klar
stellen, in welchen Fällen Überwachungsprogramme und
Erklärungen des Seuchenfreiheitsstatus nach dem Rege
lungsverfahren genehmigt werden sollten.

(9) Es sollten Listen der Mitgliedstaaten, Zonen oder Kom
partimente erstellt werden, die unter ein nach dem Rege
lungsverfahren genehmigten Überwachungs- oder Til
gungsprogramm fallen oder die den Seuchenfreiheitssta
tus erlangt haben.

(10) Es sollten Musterformulare für die Vorlage von Überwa
chungsprogrammen zur Genehmigung und für entspre
chende Erklärungen ausgearbeitet werden. Außerdem
sollte den Mitgliedstaaten ein Musterformular für die Be
richterstattung über die Entwicklung bestimmter Til
gungsprogramme und bestimmter Überwachungspro
gramme bereitgestellt werden. Darüber hinaus sollte ein
Musterformular für die Beantragung des Seuchenfreiheits
status und entsprechende Erklärungen erarbeitet werden.

(11) Anhang V der Entscheidung 2008/425/EG der Kommis
sion vom 25. April 2008 über Standardanforderungen an
Anträge der Mitgliedstaaten auf Finanzhilfe der Gemein
schaft für nationale Programme zur Tilgung, Bekämpfung
und Überwachung von Tierseuchen und Zoonosen (1)
umfasst eine detaillierte Analyse der Kosten der Pro
gramme, für die die Mitgliedstaaten einen finanziellen
Beitrag beantragen. Im Interesse der Einheitlichkeit des
Gemeinschaftsrechts sollte das Musterformular für die
Vorlage von Tilgungsprogrammen zur Genehmigung ge
mäß Richtlinie 2006/88/EG mit dem in diesem Anhang
enthaltenen Muster übereinstimmen.

(12) Es werden jährliche Informationen der Mitgliedstaaten
benötigt, um die Entwicklung der genehmigten Überwa
chungsprogramme sowie der genehmigten Tilgungspro
gramme, die keine Gemeinschaftsmittel erhalten, zu über
wachen. Zu diesem Zweck sollte der Kommission jedes
Jahr ein Bericht vorgelegt werden. Da Tilgungspro
gramme, die Gemeinschaftsmittel erhalten, in den Gel
tungsbereich der Entscheidung 90/424/EWG des Rates
vom 26. Juni 1990 über bestimmte Ausgaben im Vete
rinärbereich (2) fallen, müssen die Mitgliedstaaten im Ein
klang mit der genannten Entscheidung über die techni
schen und finanziellen Aspekte dieser Programme berich
ten.

(13) Erklärungen zu Überwachungsprogrammen und Erklä
rungen des Seuchenfreiheitsstatus, die dem Ausschuss
von den Mitgliedstaaten vorgelegt werden, sollten für
die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten in elek
tronischer Form zugänglich sein. Eine Informations-Web
site bietet die technisch vorteilhafteste Lösung, da sie
einen leichten Zugang zu diesen Erklärungen ermöglicht.

(14) Im Einklang mit der Richtlinie 91/67/EWG wurden an
hand folgender Entscheidungen seuchenfreie Gebiete und
Fischzuchtbetriebe zugelassen und Programme zur Erlan
gung des Seuchenfreiheitsstatus genehmigt: Entscheidung
2002/308/EG der Kommission vom 22. April 2002 zur
Festlegung der Verzeichnisse der hinsichtlich der Viralen
Hämorrhagischen Septikämie (VHS) und/oder der Infek
tiösen Hämatopoetischen Nekrose (IHN) zugelassenen
Gebiete und Fischzuchtbetriebe (3), Entscheidung
2002/300/EG der Kommission vom 18. April 2002
mit dem Verzeichnis der hinsichtlich der Bonamia ostreae
und/oder Marteilia refringens zugelassenen Gebiete (4),
Entscheidung 2003/634/EG der Kommission vom
28. August 2003 zur Genehmigung von Programmen
zur Erlangung des Status zugelassener Gebiete und zuge
lassener Betriebe in nichtzugelassenen Gebieten hinsicht
lich der Fischseuchen virale hämorrhagische Septikämie
(VHS) und infektiöse hämatopoetische Nekrose (IHN) (5)
und Entscheidung 94/722/EG der Kommission vom
25. Oktober 1994 über die Genehmigung des von Frank
reich vorgelegten Programms bezüglich der Bonamiose
und der Marteiliose (6).

(15) Die in der Richtlinie 2006/88/EG enthaltenen Kriterien in
Bezug auf den Seuchenfreiheitsstatus entsprechen denje
nigen in der Richtlinie 91/67/EWG, was die Zulassung
des gesamten Hoheitsgebiets eines Mitgliedstaats, von
Binnenwassergebieten und von Zuchtbetrieben in nicht
zugelassenen Gebieten anbelangt.

(16) Daher sollte im Falle von Binnenwassergebieten und
Zuchtbetrieben, die nach der Richtlinie 91/67/EWG zu
gelassen sind, nicht verlangt werden, dass dem Ausschuss
eine Erklärung gemäß der Richtlinie 2006/88/EG vorge
legt wird. Außerdem sollten sie in die Liste der Zonen
und Kompartimente aufgenommen werden, die auf den
nach der vorliegenden Entscheidung vorgesehenen Web
sites zugänglich ist.

(17) Gleichwohl ist der Begriff „Küstengebiet“ in der Richtlinie
2006/88/EG nicht definiert. Gebiete, die nach der Richt
linie 91/67/EWG als seuchenfreies Küstengebiet zugelas
sen sind, sollten daher von den Mitgliedstaaten neu be
wertet werden, und es sollte ein neuer Antrag oder ge
gebenenfalls eine neue Erklärung gemäß Richtlinie
2006/88/EG vorgelegt werden.

(18) Die Entscheidungen 2002/300/EG und 2002/308/EG
sollten daher ab dem 1. August 2009 aufgehoben wer
den, so dass die Mitgliedstaaten ausreichend Zeit haben,
neue Erklärungen oder Anträge in Bezug auf diese Küs
tengebiete vorzulegen.
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(19) In der Richtlinie 91/67/EWG wird nicht zwischen Über
wachungs- und Tilgungsprogrammen unterschieden.
Gleichwohl sollten — da diese Programme gleichen Be
dingungen unterliegen — die gemäß den Entscheidungen
2003/634/EG und 94/722/EG genehmigten Programme
als im Einklang mit der Richtlinie 2006/88/EG betrachtet
werden. Damit ermittelt werden kann, welche dieser Pro
gramme als Überwachungs- oder Tilgungsprogramme an
gesehen und in die entsprechenden Listen der vorliegen
den Entscheidung aufgenommen werden sollten, sollten
die Mitgliedstaaten der Kommission bis zum 30. April
2009 Informationen über diese Programme vorlegen.

(20) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschus
ses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

ABSCHNITT 1

VORLAGE VON ÜBERWACHUNGSPROGRAMMEN UND
ERKLÄRUNGEN DES SEUCHENFREIHEITSSTATUS ZUR

GENEHMIGUNG

Artikel 1

Bedingungen für die Vorlage von
Überwachungsprogrammen zur Genehmigung

(1) Überwachungsprogramme können nur dann gemäß Arti
kel 44 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2006/88/EG zur
Genehmigung vorgelegt werden, wenn sie Folgendes abdecken:

a) das gesamte Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats;

b) Kompartimente oder Gruppen von Kompartimenten, die
mehr als 75 % des Küstengebiets des betreffenden Mitglied
staats ausmachen, in Bezug auf Krankheiten, die nur in Salz
wasser lebende Arten befallen;

c) Zonen und Kompartimente oder Gruppen von Zonen und
Kompartimenten, die mehr als 75 % des Binnenwassergebiets
des betreffenden Mitgliedstaats ausmachen, in Bezug auf
Krankheiten, die nur in Süßwasser lebende Arten befallen;

d) Zonen und Kompartimente oder Gruppen von Zonen und
Kompartimenten, die mehr als 75 % des Binnenwasser- und
Küstengebiets des betreffenden Mitgliedstaats ausmachen, in
Bezug auf Krankheiten, die sowohl in Salz- als auch in Süß
wasser lebende Arten befallen;

e) Zonen und Kompartimente, die aus Wassereinzugsgebieten
bestehen, die mit anderen Mitgliedstaaten oder Drittländern
geteilt werden.

(2) Für die Zwecke dieser Entscheidung gilt, dass ein Kom
partiment bzw. eine Gruppe von Kompartimenten eines Küsten
gebiets mehr als 75 % des Küstengebiets eines Mitgliedstaats
abdeckt, wenn mehr als 75 % der entlang der Basislinie gemes
senen Küstenlinie erfasst sind.

Artikel 2

Bedingungen für die Vorlage von Erklärungen des
Seuchenfreiheitsstatus zur Genehmigung

Erklärungen des Seuchenfreiheitsstatus können nur dann gemäß
Artikel 50 Absatz 3 der Richtlinie 2006/88/EG zur Genehmi
gung vorgelegt werden, wenn die Erklärung eine der in Artikel 1
Absatz 1 dieser Entscheidung dargelegten Bedingungen erfüllt.

ABSCHNITT 2

LISTEN VON MITGLIEDSTAATEN, ZONEN UND
KOMPARTIMENTEN, DIE UNTER GENEHMIGTE

ÜBERWACHUNGS- UND TILGUNGSPROGRAMME FALLEN,
SOWIE VON SEUCHENFREIEN GEBIETEN

Artikel 3

Mitgliedstaaten, Zonen und Kompartimente, die unter
genehmigte Überwachungsprogramme fallen

Mitgliedstaaten, Zonen und Kompartimente, die unter ein ge
mäß Artikel 44 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie
2006/88/EG genehmigtes Überwachungsprogramm fallen, sind
in der zweiten und vierten Spalte der Tabelle in Anhang I Teil A
dieser Entscheidung in Bezug auf die in dieser Tabelle angege
benen Krankheiten aufgeführt.

Artikel 4

Mitgliedstaaten, Zonen und Kompartimente, die unter
genehmigte Tilgungsprogramme fallen

Mitgliedstaaten, Zonen und Kompartimente, die unter ein ge
mäß Artikel 44 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Richtlinie
2006/88/EG genehmigtes Tilgungsprogramm fallen, sind in
der zweiten und vierten Spalte der Tabelle in Anhang I Teil B
dieser Entscheidung in Bezug auf die in dieser Tabelle angege
benen Krankheiten aufgeführt.

Artikel 5

Seuchenfreie Mitgliedstaaten, Zonen und Kompartimente

Mitgliedstaaten, die im Einklang mit Artikel 49 Absatz 1 der
Richtlinie 2006/88/EG für seuchenfrei erklärt wurden, sowie
Zonen und Kompartimente, die im Einklang mit Artikel 50
Absatz 3 dieser Richtlinie für seuchenfrei erklärt wurden, sind
in der zweiten und vierten Spalte der Tabelle in Anhang I Teil C
dieser Entscheidung in Bezug auf die in dieser Tabelle angege
benen Krankheiten aufgeführt.
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ABSCHNITT 3

MUSTERFORMULARE FÜR DIE VORLAGE VON
ERKLÄRUNGEN UND ANTRÄGEN

Artikel 6

Musterformulare für Überwachungsprogramme

(1) Für die Vorlage von Überwachungsprogrammen zur Ge
nehmigung gemäß Artikel 44 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Richt
linie 2006/88/EG sind die Musterformulare in den Anhängen II
und III dieser Entscheidung zu verwenden.

(2) Für die Vorlage von Erklärungen zu Überwachungspro
grammen gemäß Artikel 44 Absatz 1 Unterabsatz 4 der Richt
linie 2006/88/EG sind die Musterformulare in Anhang II dieser
Entscheidung zu verwenden.

Artikel 7

Musterformulare für Tilgungsprogramme

Für die Vorlage von Tilgungsprogrammen zur Genehmigung
gemäß Artikel 44 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Richtlinie
2006/88/EG sind die Musterformulare in Anhang V der Ent
scheidung 2008/425/EG zu verwenden.

Artikel 8

Musterformulare zur Beantragung des
Seuchenfreiheitsstatus

(1) Für die Beantragung des Seuchenfreiheitsstatus gemäß Ar
tikel 49 Absatz 1 und Artikel 50 Absatz 3 der Richtlinie
2006/88/EG sind die Musterformulare in den Anhängen IV
und V dieser Entscheidung zu verwenden.

(2) Für die Vorlage von Erklärungen des Seuchenfreiheitssta
tus von Zonen oder Kompartimenten gemäß Artikel 50 Absatz
2 der Richtlinie 2006/88/EG sind die Musterformulare in den
Anhängen IV und V dieser Entscheidung zu verwenden.

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 sind die Mitglied
staaten nicht verpflichtet, zur Erlangung des Seuchenfreiheits
status gemäß Artikel 49 Absatz 1 Buchstaben a oder b bzw.
Anhang V Teil I Nummer 1 der Richtlinie 2006/88/EG Muster
formulare gemäß Anhang V dieser Entscheidung vorzulegen.

ABSCHNITT 4

BERICHTERSTATTUNGSPFLICHT UND INTERNETBASIERTE
INFORMATIONEN

Artikel 9

Berichterstattung

Spätestens zum 30. April jedes Jahres legen die Mitgliedstaaten
der Kommission einen Bericht vor über:

a) die Überwachungsprogramme, die im Einklang mit Artikel 44
Absatz 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2006/88/EG geneh
migt wurden;

b) die Tilgungsprogramme, die keine Gemeinschaftsmittel erhal
ten und im Einklang mit Artikel 44 Absatz 2 Unterabsatz 1
der genannten Richtlinie genehmigt wurden.

Für den Bericht ist das Musterformular in Anhang VI dieser
Entscheidung zu verwenden.

Artikel 10

Informations-Websites

(1) Die Mitgliedstaaten erstellen Informations-Websites und
halten diese auf dem neuesten Stand, so dass

a) Erklärungen zu Überwachungsprogrammen, die dem Ständi
gen Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit
(nachstehend „Ausschuss“) im Einklang mit Artikel 44 Ab
satz 1 Unterabsatz 4 und Artikel 50 Absatz 2 der Richtlinie
2006/88/EG vorgelegt wurden, für die Kommission und die
anderen Mitgliedstaaten zugänglich sind;

b) Erklärungen des Seuchenfreiheitsstatus, die dem Ausschuss
im Einklang mit Artikel 50 Absatz 2 der genannten Richt
linie vorgelegt wurden, für die Kommission und die anderen
Mitgliedstaaten zugänglich sind;

c) die Liste der Zonen oder Kompartimente, die im Einklang
mit Artikel 50 Absatz 2 der genannten Richtlinie erklärter
maßen unter ein genehmigtes Überwachungsprogramm fal
len oder für seuchenfrei erklärt wurden, für die Öffentlichkeit
bereitgestellt wird.

(2) Wenn die Mitgliedstaaten auf den Informations-Websites
die Erklärungen gemäß Absatz 1 Buchstaben a und b veröffent
lichen, setzen sie die Kommission unverzüglich davon in Kennt
nis.

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die In
ternet-Adressen der in Absatz 1 genannten Informations-Websi
tes.

ABSCHNITT 5

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

Artikel 11

Übergangsbestimmungen in Bezug auf seuchenfreie Gebiete

(1) Binnenwassergebiete, die nach der Entscheidung
2002/308/EG hinsichtlich der Viralen Hämorrhagischen Septi
kämie (VHS) und der Infektiösen Hämatopoetischen Nekrose
(IHN) zugelassen und in Anhang I der genannten Entscheidung
aufgeführt sind, gelten als Zonen, die die Bedingungen für seu
chenfreie Zonen gemäß Anhang V der Richtlinie 2006/88/EG
erfüllen.
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(2) Fischzuchtbetriebe, die nach der Entscheidung
2002/308/EG hinsichtlich der VHS und der IHN zugelassen
und in Anhang II der genannten Entscheidung aufgeführt
sind, gelten als Kompartimente, die die Bedingungen für seu
chenfreie Kompartimente gemäß Anhang V der Richtlinie
2006/88/EG erfüllen.

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels genannten
Binnenwassergebiete und Fischzuchtbetriebe werden in die im
Einklang mit Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe c erstellte Liste von
Zonen und Kompartimenten aufgenommen.

(4) Abweichend von Artikel 50 Absatz 2 der Richtlinie
2006/88/EG sind die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet, dem
Ausschuss Erklärungen hinsichtlich der in den Absätzen 1
und 2 dieses Artikels genannten Binnenwassergebiete und Fisch
zuchtbetriebe vorzulegen.

Artikel 12

Übergangsbestimmungen in Bezug auf genehmigte
Programme

(1) Abweichend von Artikel 44 der Richtlinie 2006/88/EG
sind die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet, Überwachungs- und
Tilgungsprogramme vorzulegen, die zur Erlangung des Status
zugelassener Gebiete hinsichtlich folgender Seuchen genehmigt
wurden:

a) VHS und IHN durch die Entscheidung 2003/634/EG;

b) Bonamiose und Marteiliose durch die Entscheidung
94/722/EG.

(2) Bis spätestens 30. April 2009 legen die betreffenden Mit
gliedstaaten der Kommission einen Bericht über die in Absatz 1
genannten Programme vor, der zumindest Folgendes umfasst:

a) Informationen über die geografische Abgrenzung der Pro
gramme;

b) die gemäß Anhang VI verlangten Informationen für die vo
rangegangenen vier Jahre der Programmdurchführung.

ABSCHNITT 6

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 13

Aufhebung

Die Entscheidungen 2002/300/EG und 2002/308/EG werden
mit Wirkung vom 1. August 2009 aufgehoben.

Artikel 14

Geltung

Diese Entscheidung gilt ab dem 1. November 2008.

Artikel 15

Adressaten

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 31. Oktober 2008

Für die Kommission
Androulla VASSILIOU

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

TEIL A

Mitgliedstaaten, Zonen und Kompartimente, die unter genehmigte Überwachungsprogramme fallen

Krankheit Mitgliedstaat Code
Geografische Abgrenzung des unter ein

Überwachungsprogramm fallenden Gebiets
(Mitgliedstaat, Zonen oder Kompartimente)

Virale hämorrhagische Septikämie (VHS)

Infektiöse hämatopoetische Nekrose (IHN)

Koi-Herpes-Viruserkrankung
(KHV)

Infektiöse Anämie der Lachse
(ISA)

Infektion mit Marteilia refringens

Infektion mit Bonamia ostreae

Weißpünktchenkrankheit

TEIL B

Mitgliedstaaten, Zonen und Kompartimente, die genehmigten Tilgungsprogrammen unterliegen

Krankheit Mitgliedstaat Code
Geografische Abgrenzung des unter ein Til
gungsprogramm fallenden Gebiets (Mitglied

staat, Zonen oder Kompartimente)

Virale hämorrhagische Septikämie (VHS)

Infektiöse hämatopoetische Nekrose (IHN)

Koi-Herpes-Viruserkrankung (KHV)

Infektiöse Anämie der Lachse (ISA)

Infektion mit Marteilia refringens

Infektion mit Bonamia ostreae

Weißpünktchenkrankheit
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TEIL C

Für seuchenfrei erklärte Mitgliedstaaten, Zonen und Kompartimente

Krankheit Mitgliedstaat Code Geografische Grenzen des seuchenfreien Gebiets (Mitgliedstaat,
Zonen oder Kompartimente)

Virale hämorrhagische Septi
kämie (VHS)

Dänemark DK Wassereinzugs- und Küstengebiete der folgenden
Gebiete:

— Hansted Å

— Hovmølle Å

— Grenå

— Treå

— Alling Å

— Kastbjerg

— Villestrup Å

— Korup Å

— Sæby Å

— Elling Å

— Uggerby Å

— Lindenborg Å

— Øster Å

— Hasseris Å

— Binderup Å

— Vidkær Å

— Dybvad Å

— Bjørnsholm Å

— Trend Å

— Lerkenfeld Å

— Vester Å

— Lønnerup med tilløb

— Fiskbæk Å

— Slette Å

— Bredkær Bæk

— Vandløb til Kilen

— Resenkær Å

— Klostermølle Å

— Hvidbjerg Å

— Knidals Å

— Spang Å

— Simested Å

— Skals Å

— Jordbro Å

— Fåremølle Å

— Flynder Å

— Damhus Å

— Karup Å

— Gudenåen

— Halkær Å

— Storåen

— Århus Å

— Bygholm Å

— Grejs Å

— Ørum Å

Irland IE Alle Binnenwasser- und Küstengebiete seines Hoheits
gebiets mit Ausnahme von:

1. Cape Clear Island.

Zypern CY Alle Binnenwassergebiete seines Hoheitsgebiets

Finnland FI Alle Binnenwasser- und Küstengebiete seines Hoheits
gebiets, ausgenommen folgende:

1. die Provinz Åland;

2. die Gemeinden Uusikaupunki, Pyhäranta und
Rauma.

Schweden SE Gesamtes Hoheitsgebiet

Vereinigtes
Königreich

UK Alle Binnenwasser- und Küstengebiete seines Hoheits
gebiets, ausgenommen folgende:

1. die Wassereinzugsgebiete des Flusses Ouse von den
Quellen bis zur normalen Gezeitengrenze bei Na
burn Lock und Weir;

2. eine Pufferzone, bestehend aus den Gewässern der
Trichtermündung des Humber von der normalen
Gezeitengrenze bei Barmby Barrage, Naburn Lock
und Weir, der Eisenbahnbrücke bei Ulleskelf, Chapel
Haddlesey Weir und Long Sandall Lock bis zu einer
Linie, die von der Hafenmole von Whitgift aus in
Richtung Norden gezogen wird.

Alle Binnenwasser- und Küstengebiete Nordirlands,
Guernseys, der Insel Man und Jerseys.

DE7.3.2009 Amtsblatt der Europäischen Union L 63/21



Krankheit Mitgliedstaat Code Geografische Grenzen des seuchenfreien Gebiets (Mitgliedstaat,
Zonen oder Kompartimente)

Infektiöse hämatopoetische

Nekrose (IHN)

Dänemark DK Gesamtes Hoheitsgebiet

Irland IE Gesamtes Hoheitsgebiet

Zypern CY Alle Binnenwassergebiete seines Hoheitsgebiets

Finnland FI Gesamtes Hoheitsgebiet

Schweden SE Gesamtes Hoheitsgebiet

Vereinigtes
Königreich

UK Alle Binnenwasser- und Küstengebiete Großbritanniens,
Nordirlands, Guernseys, der Insel Man und Jerseys.

Koi-Herpes-Viruserkrankung
(KHV)

Infektiöse Anämie der Lachse
(ISA)

Belgien BE Gesamtes Hoheitsgebiet

Bulgarien BG Gesamtes Hoheitsgebiet

Tschechische
Republik

CZ Gesamtes Hoheitsgebiet

Dänemark DK Gesamtes Hoheitsgebiet

Deutschland DE Gesamtes Hoheitsgebiet

Estland EE Gesamtes Hoheitsgebiet

Irland IE Gesamtes Hoheitsgebiet

Griechenland EL Gesamtes Hoheitsgebiet

Spanien ES Gesamtes Hoheitsgebiet

Frankreich FR Gesamtes Hoheitsgebiet

Italien IT Gesamtes Hoheitsgebiet

Zypern CY Gesamtes Hoheitsgebiet

Lettland LV Gesamtes Hoheitsgebiet

Litauen LT Gesamtes Hoheitsgebiet

Luxemburg LU Gesamtes Hoheitsgebiet

Ungarn HU Gesamtes Hoheitsgebiet

Malta MT Gesamtes Hoheitsgebiet

Niederlande NL Gesamtes Hoheitsgebiet

Österreich AT Gesamtes Hoheitsgebiet

Polen PL Gesamtes Hoheitsgebiet

Portugal PT Gesamtes Hoheitsgebiet

Rumänien RO Gesamtes Hoheitsgebiet

Slowenien SI Gesamtes Hoheitsgebiet

Slowakei SK Gesamtes Hoheitsgebiet

Finnland FI Gesamtes Hoheitsgebiet

Schweden SE Gesamtes Hoheitsgebiet

Vereinigtes
Königreich

UK Gesamtes Hoheitsgebiet
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Krankheit Mitgliedstaat Code Geografische Grenzen des seuchenfreien Gebiets (Mitgliedstaat,
Zonen oder Kompartimente)

Infektion mit Marteilia

refringens

Irland IE Gesamtes Hoheitsgebiet

Vereinigtes
Königreich

UK Die gesamte Küstenlinie Großbritanniens, Nordirlands,
von Guernsey, Herm und der Insel Man.

Die gesamte Küstenlinie Nordirlands.

Die gesamte Küstenlinie von Guernsey und Herm.

Das Küstengebiet der „States of Jersey“: Das Gebiet be
steht aus der Gezeitenzone und der unmittelbaren Küs
tenzone zwischen dem mittleren Hochwasserpegel auf
der Insel Jersey und einer gedachten Linie drei Seemei
len entfernt vom mittleren Niedrigwasserpegel auf der
Insel Jersey. Das Gebiet liegt im normannisch-bretoni
schen Golf auf der Südseite des Ärmelkanals.

Die gesamte Küstenlinie der Insel Man.

Infektion mit Bonamia ostreae Irland IE Die gesamte Küstenlinie Irlands mit Ausnahme von:

1. Cork Harbour

2. Galway Bay

3. Ballinakill Harbour

4. Clew Bay

5. Achill Sound

6. Loughmore, Blacksod Bay

7. Lough Foyle

8. Lough Swilly.

Vereinigtes
Königreich

UK Die gesamte Küstenlinie Großbritanniens, mit Aus
nahme der folgenden Gebiete:

1. die Südküste Cornwalls vom Lizard bis Start Point;

2. die Küste von Dorset, Hampshire und Sussex von
Portland Bill bis Selsey Bill;

3. das Gebiet entlang der Küste von North Kent und
Essex von North Foreland bis Felixstowe;

4. in Südwestwales das Gebiet entlang der Küste vom
Wooltack Point bis St. Govan’s Head, einschließlich
Milford Haven und der Tidengewässer von Eastern
und Western Cleddau;

5. das Gebiet des Gewässers Loch Sunart östlich einer
vom nördlichsten Punkt von Maclean’s Nose süd
südöstlich gezogenen Linie bis Auliston Point;

6. das Gebiet des Gewässers West Loch Tarbert nord
östlich einer von Ardpatrick Point NR 734 578 ost
südöstlich gezogenen Linie bis North Dunskeig Bay
NR 752 568.

Die gesamte Küstenlinie Nordirlands mit Ausnahme
von:

1. Lough Foyle

Die gesamte Küstenlinie von Guernsey, Herm und der
Insel Man.

Das Küstengebiet der „States of Jersey“: Das Gebiet be
steht aus der Gezeitenzone und der unmittelbaren Küs
tenzone zwischen dem mittleren Hochwasserpegel auf
der Insel Jersey und einer gedachten Linie drei Seemei
len entfernt vom mittleren Niedrigwasserpegel auf der
Insel Jersey. Das Gebiet liegt im normannisch-bretoni
schen Golf auf der Südseite des Ärmelkanals.

Weißpünktchenkrankheit
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ANHANG II

Muster für die Vorlage von Überwachungsprogrammen zur Genehmigung und für entsprechende Erklärungen
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